
CARL-VON.BACH- GYMNASIUM
STOIIBERG

Carl-von-Bach-Gymnasium Stollberg . Parkstraße I . 09366 Stollberg

Anmeldung Klasse 5 Gymnasium für das Schuljahr 202512026

(Zeitra u m : L4.O2, bis 07.03,20251

Bei Erhalt der Bildungsempfehlung fürs Gymnasium können Sie nachfolgende

Unterlagen auf dem Postweg zusenden:

als Original

- den ausgefüllten Aufnahmeantrag mit Erst-, Zweit- und Drittwunsch

- die Bildungsempfehlung (Kl. 4)/ Dokumentation der BildungsberatunC (K|.5+6)

als Kopie

- die aktuell erteilte Halbjahresinformation Klasse 4

- das Jahreszeugnis Klasse 3

- die Geburtsurkunde oder einen entsprechenden ldentitätsnachweis

des Kindes

- ggf. Unterlagen zum sonderpädagogischen Förderbedarf

- ggf. Nachweis zum alleinigen Sorgerecht

Wird eine Bildungsempfehlung für die Oberschule ausgereicht, ist eine persönliche

Abgabe der Unterlagen erforderlich, um weitere Termine abzustimmen.

öffnungszeiten für die Schulanmeldung in den Winterferien

L7.02.-L8.02.25 7:00 Uhr - 8:30 Uhr

9:00 Uhr - 12:00 Uhr

13:00 Uhr - 15:00 Uhr

25.02.-27.02.25 8:00 Uhr - 12:00 Uhr

Tel.: 037296 931770 Fax: 037296 93177 11 Mail: gym.stl.bach@gmx.de



Antrag auf Aufnahme ln dle Klassenstufe 5 für E dle Oberschule / E das Gymnaslum

Schuljahr 20 I 20 Abgabe bls .20

Angaben zum Klnd

Name Vomame Geschlecht

E]männlich andere

Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort (HauptwohnsiE)

Geburtsdatum Geburtsort

Staatsangehörigkeit Religionszugehörigkelt

Bei unserem Kind liegt eine Behinderung bau. chronische Krankheit vor, die für
den Schulbesuch von Bedeutung ist.r

Bei unserem Kind wurde sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt.l

Bei unserem Kind wurde eine Lese-Rechtschreib€chwäche festgestellt.l

Weitere zu beachtende Besonderheiten:1

Angaben zur derzelt beeuchten Schule

Schulname

EJ" E nein

E nein

Ll nein

Ej"
Ej"

L

Schulort Klassenstufe

Unserem Kind wurde eine Bildungsempfehlung ttir E die Oberschule I E Oas Gymnasium erteilt.

Angaben zu den Eltern (Personensorgeberechtlgten)

Person 1: Name Vomame

E Es besteht allelnlges Sorgerecht.2

VomamePerson 2: Name

Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort3 Straße, Hausnummer, PostlelEahl, Wohnort3

Telefon E-Maili Telefon E-Mailr

Wir beantragen mit Beglnn des Schuljahres die Aufnahme an der folgenden öffentllchen Schule:
Schulname Schulort

Diese Schule besucht bereits mindestens ein Geschwisterkind, derzeit in Klassenstufe:

Bel Nlchtermögllchung derAufnahme an o. g. Schule wünschen wlr elne Umlenkung an folgende öffentllche Schule:

2. Wunsch: Schulname Schulort

3. Wunsch: Schulname Schulort

Wlr wünschen dle Tellnahme am Unterricht lm Fach

! evangelische Religion E kathotische Religion E jtiolscne Religion
(frndot nur an €ulgewählten Sdtul€n !taü)

Hlnwels: lhr Kind kann nur ln einem der o. g. Fächom beschult werden. Evangellsche oder katholische Kinder nehmen am Untenicht lhres

Bekenntnisses teil, sobrn nlcht vom Abmeldlrecht Gebrauch gemacht wird. Kinder, die nicht am o. g. Rellglonsunterricht oder ersahiveise

rellgiöse Unterweisung ihrer Gemeinschafr teiln€hmen, besuchen den Ethikuntenicht, Der Untenicht im Fach Rellgion kann auf Anhag von

Klnäem besucht wedän, die konfeesionsfremd sind oder keiner Konfession angehören'a

Dle Kenntnlsnahme der Augwahlkrlterlen der beantragten Aufnahmeschule wlrd hlermlt bestätlgt.

E etnir.

Ort, Datum Ort, Datum

Unterschrifi Person 1 Unterschrift Person 2

I Angabe freiwillig; , bitte Nachweis beifügen; ! falls abweichend zurAnschrifi des Kindes; 'SS 1S - 20 SächsSchulG, VwV Rellgion und Ethik

zvv _0 4 _02 _Q 1 1'l 1 I 2023



CARI.VON.BACH - GYM NASIUM
STOLTBERG

Ca rl-von-Bach-Gymnasium
Landratsamt Erzgebirgskreis r Parkstraße 8 o 09366 Stollberg

lnformation zum Aufnahmeverfahren in die Klassenstufe 5 für das Schuljahr 2025126

Sehr geehrte Eltern,

ich freue mich über das gezeigte lnteresse, lhr Kind im neuen Schuljahr an unserem Gymnasium beschulen

lassen zu wollen. Die Anmeldung erfolgt im Zeitraum vom 14.02.2025 bis 07.03.2025, während der öff-
nungszeiten des Sekretariats oder postalisch.

Beachten Sie bitte, dass eine Anmeldung lhres Kindes prinzipiell nur an einer Schule mit der Original-
Bildungsempfehlung möglich ist.
Folgende Unterlagen sind zur Anmeldung erforderlich:

1. das Original der Bildungsempfehlung Klasse 4 (in Ausnahmefällen die Dokumentation der beson-

deren Bildungsberatung - als Originall)
2. das zuletzt erstellte Jahreszeugnis und die zuletzt erteilte Halbjahresinformation der zuvor besuch-

ten Schule

3. die Geburtsurkunde oder ein entsprechender ldentitätsnachweis
4. den ausgefüllten Aufnahmeantrag, unterzeichnet von beiden Sorgeberechtigten
5. ggf. Nachweis zum alleinigen Sorgerecht - als Kopie
6. ggf. medizinisches oder psychologisches Gutachten/Attest, Schwerbehinderten-ausweis, Bescheid

über Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs, förderpädagogisches Gutachten, Ent-

wicklungsbericht oder Förderplan - als Kopie

7. ggf. Erklärung zur Zwei- oder Mehrsprachigkeit, falls die Herkunftssprache nicht bzw. nicht aus-

schließlich Deutsch ist.

Geben Sie bitte auf dem Aufnahmeantrag einen Zweitwunsch und einen Drittwunsch an

Bei der Anmeldung haben Sie die Gelegenheit, offene Fragen anzusprechen.
(Den Aufnahmeantrag können Sie auch unter

htt ps ://www. sc h u le.sa ch sen.de / 622.htm ?id = 1 1 19

auf der Seite des Freistaates Sachsen im Formularservice abrufen.)

Wenn lhrem Kind die Bildungsempfehlung für die Oberschule erteilt wurde und Sie wünschen, dass lhr Kind

die Ausbildung am Gymnasium fortsetzt, melden Sie lhr Kind ebenfalls bis zum 07.03.2025 an.

Damit beantragen Sie auch die Teilnahme an einer Beratung im gewünschten Gymnasium. Die Beratung

erfolgt auf der Grundlage der Bildungsempfehlung der Grundschule, des letzten Jahreszeugnisses, der
letzten Halbjahresinformation und der Leistungserhebung, die zentral für alle Schüler ohne Bildungsemp-
fehlung am 11.03.2025, 9:30 Uhr im Gymnasium durchgeführt wird. Es ist eine vom Sächsischen Staatsmi-
nisterium für Kultus vorgegebene schriftliche Arbeit anzufertigen, die die Fächer Deutsch, Mathematik und

Sachunterricht zu gleichen Teilen berücksichtigt. Die Arbeitszeit beträgt 60 Minuten, zuzgl. 10 Minuten
Einlesezeit.

Die Beratungsgespräche finden vom 11.03.2025 bis zum 20.03.2025 im Gymnasium statt.



Anschließend liegt die Verantwortung der Entscheidung bei lhnen, sehr geehrte Eltern. lnnerhalb von drei
Wochen bis spätestens zum 08.04.2025 können Sie überlegen, welcher Bildungsgang lhnen für lhr Kind

geeignet erscheint. Sie müssen innerhalb dieser Frist lhr Kind definitiv an der Oberschule oder am Gymna-

sium anmelden. Bei Nichtteilnahme am Beratungsgespräch melden Sie lhr Kind spätestens bis zum
21.03.2025 an der gewünschten Oberschule an.

Der Aufnahmebescheid ergeht schriftlich an die Eltern am 16.05.2025.

Für das Schuljahr 2025/26 nehmen wir voraussichtlich 4 Klassen 5 auf.

lm Falle eines eintretenden Kapazitätsengpasses werden wir auf ein bewährtes, mit dem Landesamt für
Sch u le u nd Bild u ng a bgestimmtes Aufna h meverfa hren zu rückgreifen.

Die Auswahl der SuS erfolgt auf der Grundlage sachgerechter Kriterien in Kombination mit dem Zufallsprin-
zip (Losentscheid). Die Rangfolge der abschließend verwendeten Kriterien, deren Vorliegen Sie bei der
Anmeldung bitte mitteilen, ergibt sich wie folgt:

7. ein Geschwisterkind ist auch im nöchsten Schuljahr Schüler/in unserer Schule,

2. Kinder, die für den einfachen Schulweg bei einer Ablehnung an unserer Schule mehr ols 60 Minuten
be n öti g e n (u nzu m utba re r Sch ulwe g ),

3. Wohnortnöhe zur Schule (kürzester Schulweg von der Wohnung des Schülers zum Haupteingang der
Schule - Grundloge Routenplaner - Grenze 3,5 km),

4, Gemeindezugehörigkeit (Kinder, die ihren Wohnsitz in der Gemeinde/Stadt, einschliel3lich Stadt-
bzw. O rtsteilen habe n),

5. Losentscheid.

Vor Beginn des kriterienbezogenen Aufnahmeverfahrens wird geprüft, für welche Kinder eine Ablehnung
eine unzumutbare Härte bedeuten würde. Diese Kinder nehmen nicht am Aufnahmeverfahren teil, sondern
werden vorab aufgenommen. Die Entscheidung über das Vorliegen einer besonderen eng umgrenzten
Hä rtefa I lsituatio n wird einzelfa I lbezogen getroffe n.

Sofern lhr Kind nach Abschluss des Aufnahmeverfahrens nicht an unserer Schule aufgenommen werden
kann, erfolgt eine Umlenkung an eine andere Schule. Sie erhalten dann zeitgleich mit unserer Ablehnung
von dort eine Aufnahmebestätigung. Die Anmeldeunterlagen werden von uns an die aufnehmende Schule
versendet, so dass Sie lhr Kind nicht noch einmal anmelden müssen. Obwohlwir in solchen Fällen in ständi-
gem Kontakt mit den Schulen des Zweit- und Drittwunsches stehen, kann nicht garantiert werden, dass

eine Aufnahme an einer der beiden Schulen erfolgen kann.
Da lhr Kind nur an der Schule am Auswahlverfahren teilnimmt, an der es unter Vorlage der Originalbil-
dungsempfehlung angemeldet wurde, hängt eine Aufnahme an der Zweit- bzw. Drittwunschschule davon
ab, ob dort nach Aufnahme der an dieser Schule angemeldeten Schüler noch freie Plätze vorhanden sind.
Sofern weder Zweit- noch Drittwunsch erfüllt werden können, besteht unser Ziel darin, für lhr Kind eine
Schule zu finden, die sich in einer angemessenen Entfernung zum Wohnort befindet, sodass der einfache
Schulweg dorthin nicht mehr als 50 Minuten beträgt.

Für den Fall, dass nach Herausgabe der Aufnahmebescheide wieder Schulplätze frei werden, wird von uns

eine Nachrückerliste erstellt. Die Besetzung der frei werdenden Schulplätze erfolgt dann entsprechend der
Platzierung auf der Nachrückerliste. Für die Teilnahme am Nachrückverfahren reicht ein entsprechender
schriftlicher (formloser) Antrag aus, mit dem Sie ihren Willen bekunden, weiterhin lnteresse an einem
Schulplatz an unserer Schule zu haben.

Mit freundlichen Grüßen

eh^,1^,1
C. Windrich
Schulleiterin



Landesamt für Schule und Bildung, Standort Ghemnitz

Elterninformation zum Verfahren der Anmeldung von Schülern der Klassenstufe 4 an
einer öffentllchen welterführenden Schule für die Aufnahme zum Schufiahr 202512026
(vgl. S 34 Sächsisches Schulgesetz, Schulordnung Grundschulen, Schulordnung Förderschulen,
Schulordnung Gymnasien Abiturprüfung, Schulordnung Ober- und Abendoberschulen sowie
Verwaltungsvorschrift Bedarf und Schuljahresablauf 2024120251

Sehr geehrte Eltern,

Sie entscheiden nunmehr auf Empfehlung der Grund- oder Förderschule über den weiteren
Bildungsweg lhres Kindes. Dazu melden Sie lhr Kind bis zum 7. Mätz 2025 an der
gewünschten Oberschule oder an dem gewünschten Gymnasium an.

Auch Kinder mit Bildungsempfehlung für die Oberschule können am Gymnasium angemeldet
werden, ebenso wie Kinder mit Bildungsempfehlung für das Gymnasium an einer Oberschule
angemeldet werden können. Die Anmeldung wird von beiden Eltern vorgenommen, sofern
diele das gemeinsame Sorgerecht haben, andernfalls ist das alleinige Sorgerecht nach-
zuweisen.

Die Kontaktdaten lhrer Wunschschule erhalten Sie auf deren Webseite oder in

der Sächsischen Schuldatenbank über den beigefügten QR-Code bzw. unter

https://schuldatenbank.sachsen.de/index.php?id= 1 0 .

Wir bitten Sie, sich auf der Webseite lhrer Wunschschule über die mit der Anmeldung

vozulegenden Unterlagen zu informieren. Dort finden Sie auch das Anmeldeformular, den

gewünschten Anmeldeweg (postalisch, per Briefkasteneinwurf und/oder Anmeldung direkt vor

Ort), die konkreten Anmeldezeiten zur Schüleraufnahme, Angaben zu deren schulischen

Besonderheiten sowie die Auswahlkriterien bei Kapazitätsüberschreitung der Anmeldungen.

Das Formular für den Aufnahmeantrag können Sie über beigefügten QR-Code
öffnen oder auch auf der Seite des Freistaates Sachsen im Formularservice
unter: httos:/lwww.schule.sachsen.de/622.htm?id=1 1 1 9 abrufen.

Die erfolgte Anmeldung lhres Kindes an der weiterführenden Schule wird der dezeit besuchten

Schule lhres Kindes mitgeteilt. Entweder erhatten Sie eine Anmeldebestätigung zur Weitergabe

an die derzeit besuchtä Schule ausgehändigt oder sie wird direkt auf elektronischem Weg

übermittelt. Die Anmeldebestätigung loll bis zum 14. Män. 2025 an der dezeit besuchten

Schule lhres Kindes vorliegen.

Melden Sie ein Kind mit Bildungsempfehlung für die Oberschule an einem Gymnasium an,

erhalten Sie bei der Anmeldung weitere Auskünfte zum Aufnahmeverfahren und den Termin für

das Beratungsgespräch. Beachten Sie in diesem Fall unbedingt die Terminvorgaben'

Weitere Termine können Sie dem Merkblatt ,,Wechsel nach Klasse 4 an die weiterführende

Schule zum Schuljahr 202512026" entnehmen.

Wir wünschen lhrem Kind viel Erfolg an der neuen Schule.

lhr Landesamt für Schule und Bildung 13.01.2025



Unser Kind besucht die Klassenstufe 4 einer Oberschule+ oder einer Gemeinschaftsschule und soll zum neuen Schuljahr

an ein Gymnasium wechseln oder unser Kind besucht die Klassenstufe 4 einer Gemeinschaftsschule und soll zum neuen

Schuliahr an eine Oberschule wechseln.

Sie stellen einen Antrag auf Erteilung einer Bildungsempfehlung bis 24.01.2025

Wechsel nach Klasse 4 an die weiterführende Schule zum Schuljahr 202512O26

Besonderheit beim Besuch einer Oberschule+ oder einer Gemeinschaftssschule

r

verfügbaren Aufnahmekapazität entscheiden.

Achten Sie bitte darauf, mit der Anmeldung an der weiterführenden Schule die erforderlichen Unterlagen einzureichen

Unser Kind wechselt von der Klasse 4 in die Klasse 5, hat die Bildungsempfehlung für das Gymnasium erhalten und wir
wünschen die Aufnahme an einem Gymnasium mit vertiefter Ausbildung. Was ist zu beachten?

Termine

Sie stellen umgehend, spätestens jedoch bis zum genannten Termin, einen Aufnahmeantrag und

einen formlosen Antras auf Teilnahme an der Aufnahmeprüfuns an dem jeweiligen Gymnasium mit bis zum 07.03.2025

vertiefter Ausbildung.

Es finden die Aufnahmeprüfungen am Gymnasium mit mathematisch-naturwissenschaftlicher

Ausbildung oder vertiefter sprachlicher Ausbildung statt. Bei Aufnahmeprüfungen im musischen und

sportlichen Bereich kann der Zeitraum der Aufnahmeprüfungen erweitert werden. (Nachtermin 07. 17' und 18'03'2025

und 08.04.2025 bei Verhinderung am Ersttermin)

Das Ergebnis der Aufnahmeprüfung wird lhnen durch das prüfende Gymnasium mitgeteilt. bis zum 26.03.2025

Wurde die Aufnahmeprüfung nicht bestanden, melden Sie lhr Kind für eine Klasse ohne vertiefte
Ausbildung an diesem gewählten Gymnasium oder ggf. an einem anderen Gvmnasium ohne

vertiefte Ausbildung lhrer wahl an. Bei reilnahme am Nachtermin erfolgt die Anmeldung bis zum bis zum 10'04'2025

11.04.2024.

Unser Kind wechselt von der Klasse 4 in die Klasse 5 und hat die Bildungsempfehlun soll aber ein

Gvmnasium besuchen. Was ist zu beachten? (gilt auch bei Aufnahmewunsch in die vertiefte Ausbildung)
Termine

Sie melden lhr Kind an einem Gymnasium lhrer Wahl an und vereinbaren mlt Oem Gymnasium

einen Termin für das verpflichtende Beratungsgespräch. Bringen Sie zur Anmeldung auch das zuletzt bis zum 07.O3.2O2

erstellte Jahreszeugnis und die zuletzt erteilte Halbjahresinformation mit.

Eine Grundlage für das Beratungsgespräch ist die zentral vorgegebene schriftliche

Leistungserhebune, welche an dem Gymnasium stattfindet, an dem Sie lhr Kind angemeldet haben.

War lhr Kind aus wichtigem Grund an der Teilnahme der schriftlichen Leistunsserhebung verhindert,

ann findet die zentral vorgegebene Leistungserhebung zum Nachtermin ebenfalls an dem

ymnasium statt, an dem Sie lhr Kind angemeldet haben. Danach gibt es keine Möglichkeit zur

lnahme an einer Leistungserhebung mehr und eine verspätete Anmeldung wird abgewiesen.

Die verpflichtenden Beratungsgespräche finden am Gymnasium statt.

am

am 19.03.

11.03. bis

lehrplan der Grundschule) in die Klassenstufe 5 und hat die Bildungsempfehlung für die Oberschule bzw. das Gymnasium

erhalten. Was ist zu beachten?
Termine

Die Bildungsempfehlungen werden schriftlich bekanntgegeben.
Sie melden lhr Kind mit Bildungsempfehlung für die Oberschule bei der Oberschule lhrer Wahl an.

(Sollten Sie aber als Zweitwunsch ein Gymnasium angegeben haben, ist es erforderlich, lhr Kind

darüber hinaus an diesem Gymnasium zur Teilnahme an der schriftlichen Leistungserhebung

anzumelden.)
Sie melden lhr Kind mit Bildungsempfehlung für das Gymnasium bei einem Gymnasium oder einer

oberschule rhrer wahl an. bis zum 07 'o3'2o25

Die Entscheidung über die Aufnahme an einer Oberschule bzw. einem Gymnasium erhalten Sie

schriftlich.

nur U ngvon ru

L4.02.2025

bis zum 07.O3.2O25

am 15.O5.2025

Merkblatt GS, FöS, OS+ oder Gemeinschaftsschule mit Unterricht nach Lehrplan GS - LaSuB-STOC



llten Sie an dem Beratungsgespräch nicht teilnehmen, wird

nasium als zurückgenommen gewertet. Sie haben dann lhr Kind an einer Oberschule lhrer Wahl bis zum 21.03.2025

nz en.

r Antrag zur Aufnahme an einem

Beratungsgepräches der Besuch einer Oberschule empfohlen

der oberschule an oder wenn sie wünschen, dass lhr Kind trotzdem bis spätestens

sie dies dem Gymnasium schriftllch mit. 10'04'2025

Fü r lhr Kind ist im Ergebnis des

worden. Sie melden lhr Kind an

ein Gvmnasium besucht, teilen
Die Entscheidung über die Aufnahme an einem Gymnasium erhalten Sie schriftlich am 16.05.2025

Wechsel nach Klasse 4 an die weiterführende Schule zum Schuliahr 2O2512O26

Unser Kind hat in der Klassenstufe 4 die Bildungsempfehlune für die Oberschule erhalten, an der Leistungserhebung und

am verpflichteten Beratungsgespräch am Gymnasium teilgenommen und wir wünschen die Aufnahme am Gymnasium

mit vertiefter Ausbildune. Was ist zu beachten?

Sie stellen für die vertiefte Ausbildung einen Antrag auf Teilnahme an der Aufnahmeprüfung an dem
jeweiligen Gymnasium mit vertiefter Ausbildung.
Die Aufnahmeprüfungen am Gymnasium mit mathematisch-naturwissenschaftlicher Ausbildung

oder sprachlicher Ausbildung finden zum angegebenen Nachtermin statt. Bei Aufnahmeprüfungen

im musischen und sportlichen Bereich kann der Zeitraum der Aufnahmeprüfungen durch das

betreffende Gvmnasium erweitert werden.
Das Ergebnis der Aufnahmeprüfung wird lhnen unverzüslich mitgeteilt.

Wenn für lhr Kind im Ergebnis des Beratungsgepräches der Besuch einer Oberschule empfohlen

worden war und Sie wünschen, dass lhr Kind trotzdem ein Gymnasium besucht, teilen Sie dies nach

Mittelung des Ergebnisses der Aufnahmeprüfung dem Gymnasium schriftlich mit.

Wurde die Aufnahmeprüfung nicht bestanden, melden Sie lhr Kind für eine Klasse ohne vertiefte

Ausbildung an diesem gewählten Gvmnasium oder ggf. an einem anderen Gvmnasium ohne
vprtiefte Arrsbildrrnp lhrer Wahl an.

Termine

bis zum 21.03.2025

08.04. und 09.04.2025

bis zum 10.04.2025

bis zum 10.04.2025

Die Entscheidung über die Aufnahme in die vertiefte Ausbildung erhalten Sie schriftlich am 16.05.2025

Unser Kind hat zum Schulhalbjahr der Klassenstufe 4 die Bildungsempfehlung für die Oberschule erhalten und wurde an

der Oberschule angemeldet. Zum Schuljahresende der Klassenstufe 4 wurde die Bildunesempfehlung für das Gvmnasium

nun erteilt. Wir wünschen nun die Aufnahme am Gymnasium. Was ist zu tun?
Termin

Die Bildungsempfehlung für das Gymnasium wird durch die Grundschule schriftlich erteilt.

Sie melden lhr Kind mit Bildungsempfehlung für das Gymnasium umgehend bei einem Gymnasium

lhrer Wahl an.
Die Entscheidung über die Aufnahme an einem Gymnasium erhalten Sie schriftlich. Die Gymnasien

entscheiden im Rahmen der zu diesem Zeitpunkt noch zur Verfügung stehenden

Aufnahmekapzitäten.
Bitte melden Sie lhr Kind nach Aufnahme am nastum von der Oberschule ab.

13.06.2025

bis zum 23.06.2025

bis zum 07.07

Unser Kind hat zum Schulhalbjahr der Klassenstufe 4 die Bildungsempfehlung für die Oberschule erhalten und wurde an

der Oberschule angemeldet. Zum Schuljahresende der Klassenstufe 4 wurde die Bildungsempfehlung für das Gvmnasium

nun erteilt. Wir wünschen nun die Aufnahme in die vertiefte Ausbilduns . Was ist zu tun?
Termin

13.06.2025

unverzüglich

bis zum 23.06.2025

bis zum 07.O7.2025

Die Bildungsempfehlung für das Gymnasium wird durch die Grundschule schriftlich erteilt.

Sie melden lhr Kind mit Bildungsempfehlung für das Gymnasium bei einem Gymnasium mit

vertiefter Ausbildung an.
Die nachträglichen Aufnahmeprüfung findet am Gymnasium mit vertiefter Ausbildung nach

Vereinbarung statt (bei Verhinderung bis 04.07.2025). (Termin gilt nicht für den Nachweis der sportlichen

Eignung )

Die Entscheidung über die Aufnahme an einem Gymnasium erhalten Sie schriftlich. Die Schulen

entscheiden im Rahmen der noch zur Verfügung stehenden Aufnahmekapzitäten.
Sie melden lhr Kind nach Aufnahme am Gymnasium umgehend von der Oberschule ab.

Merkblatt GS, FÖS, OS+ oder Gemeinschaftsschule mit Unterricht nach Lehrplan GS - LaSuB-STOC



lnformationen über die Erhebung personenbezogener Daten

lnformation über die Erhebung personenbezogener Daten

mit Kenntnis oder unter Mitwirkung des Betroffenen nach Artikel 13 Datenschutz-Grundverordnung

Angaben zum Verantwortlichen
Name Schulleiterin/Schulleiter

Carmen Windrich

Kontaktdaten der Schule
Name

Carl-von-Bach-Gymnasium

Adresse (Straße, Hausnr., PlZ, Ort)

Parkstraße 8, 09366 Stollberg

Telefonnr, E-Mail-Adresse

037296 931770 gym.stl.bach@gmx.de

lntem6tadressg

www.carl-von-bachgymnaslum.d
e

Angaben zum für die Schule zuständigen Datenschutzbeauftragten
Zutrefiendes auswählen

o
schulinteme Beauftragung:

o
allgemeine Beauftragung:

Landesamt für Schule und Bildunglnstitution

Anschrift Reichenhainer Straße 29 a

09126 Chemnitz

E-Mail-
Adresse

dsgvo@lasub.smk.sachsen.de

Zwecke, für die personenbezogene Daten verarbeitet werden:

Anbahnung und Durchführung des Schulverhältnisses

Rechtsgrundlage der Verarbeitung
g Artikel 6 AbsaE 1 Buchstabe a Datenschutz-Grundverordnung (Einwilligung)

E Artikel 6 AbsaE 1 Buchstabe e Datenschutz-Grundverordnung (rechtliche Verpflichtung der
Schule, insb. Erfüllung des Eziehungs- und Bildungsauftrages)

tr
Empfänger oder Kategorien von Empfängernr personenbezogener Daten
g Landesamt für Schule und Bildung g Sächsisches Staatsministerium für Kultus

Standort

g jugendärztlicherDienst V Schulträger (Landkreis/kreisfreie
StadUGemeinde):

anders Schule (2. B. beiSchulwechsel):

weitere:

tr tr

r Eine Definition enthält Artikel 4 Nummer 9 Datenschutz-Grundverordnung.



lnformationen über die Erhebung personenbezogener Daten

Organisation beabsichtigt? tr ja El nein

Wenn ja, ist ein Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission vorhanden?

tr ja E nein

Verweis auf geeignete Garantien, wenn es sich um Datenübermittlung nach Artikel46,47
oder 49 Absatz 1 Unterabsatz 2 Datenschutz-Grundverordnung handelt:

Stelle, bei der eine Kopie der Garantien zu erhalten ist:

an Drittland oder an internationalelet die bermittlung personenbezogener Daten

Sächsischendes Staatsministeriumserdsich nach Verwaltungsvorschrift
wirdSchülerkarteiDieschulischerund UnterlagenAussonderungrung
U ndKlassenbüchermeuAufnah20 Jahrenvon nterlagen,ernernach Aufbewahrungsftist
undvon 0 uJahren nderner BefugnissewerdenNotenbücher nach Aufbewahrungsftist

5vonneetwerdents nachdassowte Aufbewahrungsfristlmachten SchülerübergabeverzeichnVol
vemet bzwvernichtetdieWird iu,trürdArch nt,zultv meübemahdemJahren Arch igkeitangeboten

oderüberDaten ungenBelobigPersoneUderlöscht dieVerantwortliche nbezogenenterlagen.
einernachdas Archivanohwerden Anbietenneund OrdEziehungs- nungsmaßnahmen

bzwvemichtet5von vonJahren Schder ule gelöscht.Aufbewahrungsfrist

Speicherdauer
Die Speicherdauer richtet
für Kultus über Aufbewah

Betroffenenrechte
Betroffene haben folgende Rechte:

a) das Recht auf Auskunft, ob von der Schule personenbezogene Daten verarbeitet werden (Artikel

1 5 Datenschutz-Grundverordnung),

b) das Recht, von der Schule unvezüglich die Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten

zu verlangen (Artikel 1 6 DatenschuE-Grundverordnung),

c) das Recht, von der Schule u. U. die Löschung personenbezogener Daten zu verlangen,' 
beispielsweise wenn diese nicht mehr notwendig sind (Artikel 17 DatenschuE-
Grundverordnung),

d) das Recht, von der Schule u. U. die Einschränkung der Verarbeitung von personenbezogenen

Daten zu verlangen (Artikel 1 I DatenschuE-Grundverordnung),

e) das Recht, von der Schule u. U. die personenbezogenen Daten des Betroffenen, die dieser der' 
Schule bereitgestellt hat, zu erhalten (Artikel20 Datenschutz-Grundverordnung),

0 das Recht, aus Gründen, die sich aus der besonderen Situation des Betroffenen ergeben,
jedezeit gegen die Verarbeitung sie betreffender perconenbezogener Daten Widerspruch
einzu legen (Artikel 2 1 Datenschutz-Grundverordn ung) und

g) das Recht, die Einwilligung zu widenufen, wenn die Veraöeitung auf Artikel 6 Absatz 1

Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a Datenschutz-Grundverordnung beruht, ohne

dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widenuf erfolgten Verarbeitung

berührt wird.

Entsprechende Anträge sind an die Schule zu richten.

Beschwerden hinsichtlich der Datenverarbeitung können bei der Schule, dem für die Schule

zuständigen Datenschutzbeaufiragten und bei der Sächsischen Datenschutz- und Transparenz-
beauftragten eingereicht werden

Die Bereitstellung der perconenbezogenen Daten ist
g geseElichvorgeschrieben,

tr vertraglich vorgeschrieben oder

tr für einen Vertragsabschluss erforderlich.

Der Betroffene ist
g verpflichtet, die personenbezogenen Daten bereiEustellen.
g nicht verpflichtet, die personenbezogenen Daten bereitzustellen, soweit die Datenerhebung auf

einer Einwilligung beruht.

Die Nichtbereitstellung hat zur Folge:
Die Schule verarbeitet die von lhnen angegebenen Daten zur Anbahnung und Durchführung des
Schulverhältnisses. Ohne diese Daten (mit Ausnahme solcher, für deren Verarbeitung eine
Einwilligung erforderlich ist) ist bereits die Bearbeitung der Schulanmeldung nicht möglich.


